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§ 1 
Zweck der Masterprüfung 

 
In der Masterprüfung wird ein vertieftes Wissen zu unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Herangehensweisen an das Phänomen Europa, zu dessen Grund-
lagen, Problemfeldern sowie die Fähigkeit zum selbstständigen Erarbeiten von 
fachübergreifenden Problembereichen und die angemessene schriftliche und 
sprachliche Darstellung der gewonnenen Kenntnisse festgestellt. 
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§ 2 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Sie umfasst physisch oder virtuell 
im Ausland zu erbringende Studienleistungen im Umfang von einem Semes-
ter, die Modulprüfungen und die Masterarbeit.   

 
 

§ 3 
Prüfungsaufbau 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus den Modulprüfungen des Masterstudiums 

und der Masterarbeit. 
 
(2) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer, aber nicht mehr als 

zwei Prüfungsleistungen. Die Prüfungsleistungen einer Modulprüfung 
werden studienbegleitend erbracht. Die Prüfungstabelle (Anlage) gibt 
insbesondere die Zuordnung der Modulprüfungen zu den Modulen sowie 
die Wichtung der Prüfungsleistungen innerhalb eines Moduls an. 

 
 

§ 4 
Fristen und Freiversuch 

 
(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. 

Eine Masterprüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Ab-
schluss der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als nicht bestanden. 

 
(2) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann einmal innerhalb eines Jahres 

nach Abschluss des ersten Prüfungsversuches wiederholt werden. Die 
Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Ergebnisses. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt sie als nicht bestanden. Die erste Wiederholungsprüfung kann 
noch im gleichen Semester, frühestens jedoch 14 Tage nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses stattfinden. Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur 
auf Antrag zum nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt werden. 

 
(3) Im Falle eines Teilzeitstudiums verlängern sich die Fristen gemäß Absatz 

1 und Absatz 2 Satz 1 entsprechend dem Anteil des Teilzeitstudiums, 

30/25



näheres legt die fakultätsübergreifende Ordnung zur Regelung des Teil-
zeitstudiums in der jeweils geltenden Fassung fest.  

 
(4) Die Termine für die Prüfungsleistungen werden in der Regel auf elektro-

nischem Wege bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt in der Regel 
vier Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin. 

 
(5) Die Mitteilung des Prüfungsergebnisses erfolgt grundsätzlich auf elekt-

ronischem Wege. 
 
(6) Fristversäumnisse, die der/die Student/in nicht zu vertreten hat, sind bei 

der Berechnung der Fristen nicht anzurechnen. Dies gilt auch für Zeiten 
der Mutterschutzfrist und der Elternzeit. 

 
 

§ 5 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Die Masterprüfung im Masterstudiengang European Studies kann nur ab-

legen, wer für den Masterstudiengang European Studies an der Universi-
tät Leipzig eingeschrieben ist.  

 
(2) Für die Modulprüfungen gilt als zugelassen, wer bis eine Woche vor der 

Aufgabenerteilung bzw. vor dem Ablegen der Prüfungsleistung keine 
Mitteilung erhalten hat, dass die Zulassung gemäß Absatz 4 abgelehnt 
wird. Die Zulassung für die Masterarbeit gilt mit der Ausgabe des The-
mas als erteilt. 

 
(3) Die Anmeldung zum Modul ist gleichzeitig die Anmeldung zur Mo-

dulprüfung. Die Abmeldung vom Modul und die damit verbundene Ab-
meldung von der Modulprüfung kann bis spätestens vier Wochen vor 
Ende der Vorlesungszeit durch eine schriftliche Mitteilung an das zustän-
dige Prüfungsamt erfolgen. Bei fristgemäßer Abmeldung vom Modul 
gelten alle bereits im Modul erbrachten Prüfungsleistungen als nicht er-
bracht. Danach ist ein Rücktritt von Prüfungen nur aus wichtigem Grund 
möglich und bedarf der Schriftform und der schriftlichen Genehmigung 
durch den Prüfungsausschuss. 
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(4) Die Zulassung zu den Modulprüfungen und zur Masterprüfung darf nur 
abgelehnt werden, wenn  

 
1.  die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
2.  die Unterlagen unvollständig sind, oder 
3.  der/die Prüfungskandidat/in nach Maßgabe des Landesrechts seinen 

Prüfungsanspruch durch Überschreiten der Fristen für die Meldung 
zu der jeweiligen Prüfung oder deren Ablegung verloren hat. 

 
Die Ablehnung ist zu begründen. 

 
 

§ 6 
Prüfungsvorleistungen 

 
Prüfungsvorleistungen (Studienleistungen, die fachliche Voraussetzung für 
die Zulassung zur Modulprüfung sind) sind nicht zu erbringen. 
 
 

§ 7 
Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen (PL) sind 
 

1. mündlich (§ 8) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten (§ 9) und/oder 
3. durch Projektarbeiten (§ 10)  
4. Praktikum 

 
zu erbringen. 

 
(2) Außerdem können weitere Prüfungsleistungen gemäß § 11 erbracht wer-

den. 
 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren 
sind ausgeschlossen. 
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§ 7a  
Nachteilsausgleich 

 
(1) Macht der/die Prüfungskandidat/in glaubhaft, dass er/ sie 

 
1. wegen einer Behinderung oder chronischen Krankheit, die den 

Nachweis der zu prüfenden Leistungsfähigkeit erschwert, 
oder 

2. während der Schwangerschaft, nach der Entbindung oder in der 
Stillzeit nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise 
in der vorgesehenen Bearbeitungszeit oder unter Einhaltung sonsti-
ger Prüfungsmodalitäten abzulegen, 
 

so gewährt ihm/ihr der Prüfungsausschuss auf seinen/ihren Antrag einen 
angemessenen Nachteilsausgleich. Zum Nachweis kann die Vorlage ei-
nes ärztlichen und in zu begründeten Zweifelsfällen eines amtsärztlichen 
Attestes verlangt werden. In Fällen von Nr. 2 kann die Glaubhaftma-
chung durch die Bescheinigung einer Hebamme oder eines Entbindungs-
pflegers erfolgen. 

 
(2) Der Antrag auf Nachteilsausgleich soll spätestens vier Wochen vor dem 

Prüfungstermin/dem Beginn der Bearbeitungszeit schriftlich an den Prü-
fungsausschuss gestellt werden. 

 
(3) Die Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem/der Prüfungskandi-

daten/in unverzüglich, in der Regel spätestens eine Woche vor dem Prü-
fungstermin/dem Bearbeitungsbeginn bekanntzugeben. 

 
(4) Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 
 
 

§ 8 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der/die Prüfungskandidat/in 

nachweisen, dass er Zusammenhänge des Prüfungsgebietes zu erkennen 
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen ver-
mag. Ferner soll festgestellt werden, ob der/die Prüfungskandidat/in über 
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ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mehreren Prüfern/Prüferinnen 

(Kollegialprüfung) oder von einem/einer Prüfer/in in Gegenwart eines/ei-
ner sachkundigen Beisitzers/Beisitzerin (§ 18 Abs. 1 Satz 4) als Grup-
penprüfung oder Einzelprüfung abzunehmen. Über den Prüfungsverlauf 
wird ein Protokoll angefertigt, in dem die wesentlichen Gegenstände und 
Ergebnisse der Prüfung festzuhalten sind. Im Fall der Kollegialprüfung 
wird die Note von den Prüfern/Prüferinnen festgelegt, anderenfalls hört 
der/die Prüfer/in den/die Beisitzer/in vor Festlegung der Note an. 

 
(3) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung ist in der Anlage zur Prü-

fungsordnung bestimmt. 
 
(4) Das Ergebnis ist dem/der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin im 

Anschluss an die mündlichen Prüfungsleistungen bekannt zu geben. 
 
 

§ 9 
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der/die Prüfungskandidat/in nachweisen, dass 

er/sie auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter 
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines 
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Dem/Der Prü-
fungskandidaten/Prüfungskandidatin können Themen zur Auswahl gege-
ben werden. 

 
(2) Die Dauer der Klausurarbeiten ist in der Anlage zur Prüfungsordnung be-

stimmt. 
 
(3) Klausurarbeiten werden in der Regel von zwei Prüfern/Prüferinnen be-

wertet. Die Endnote der Klausur ergibt sich aus dem arithmetischen Mit-
tel der Noten der beiden Bewertungen Das Bewertungsverfahren soll eine 
Dauer von vier Wochen nicht überschreiten. 
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§ 10 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird die Fähigkeit insbesondere zur Entwicklung, 

Umsetzung und Präsentation von Konzepten sowie ggf. zur Teamarbeit 
nachgewiesen. Hierbei sollen die Prüfungskandidaten/Prüfungskandida-
tinnen zeigen, dass sie an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie 
interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten können. Eine 
Projektarbeit besteht in der Regel aus der mündlichen Präsentation und 
einer schriftlichen Ausarbeitung oder Dokumentation der Ergebnisse. 
Die Note der Projektarbeit errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel 
der Noten der mündlichen Präsentation und der schriftlichen Ausarbei-
tung oder Dokumentation der Ergebnisse.  

 
(2) Für die Bewertung von Projektarbeiten gelten § 8 Abs. 2, 4 und § 9 Abs. 3 

entsprechend. 
 
(3) Die Dauer der mündlichen Präsentation und die Bearbeitungsdauer für 

die wissenschaftliche Ausarbeitung oder Dokumentation der Ergebnisse 
sind in der Anlage zur Prüfungsordnung bestimmt. 

 
(4) Der Beitrag des/der einzelnen Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin 

an der Projektarbeit muss deutlich erkennbar und bewertbar sein und die 
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.  

 
 

§ 11 
Weitere Prüfungsleistungen 

 
(1) Weitere Prüfungsleistung (WPL) sind der Essay, das Referat, die Haus-

arbeit, der Praktikumsbericht, das Exposé mit einer mündlichen Präsen-
tation und das Portfolio.  

 
Referate sind Kurzvorträge (10 bis 15 Minuten) zu einem begrenzten 
Thema aus dem Stoffgebiet eines Moduls, in denen einschlägige Fragen 
zu einem bestimmten Themenbereich präsentiert und zur Diskussion ge-
stellt werden. 
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Hausarbeiten sind schriftliche Prüfungsleistungen, die durch einen Stu-
dierenden oder mehrere Studierende (Gruppenarbeit) erbracht werden. 
Durch Hausarbeiten wird die Fähigkeit zur eigenständigen wissenschaft-
lichen Bearbeitung eines begrenzten Themas aus dem Stoffgebiet eines 
Moduls unter Verwendung der im entsprechenden Forschungsfeld geläu-
figen Theorien und Methoden nachgewiesen. Die Bearbeitungsdauer für 
die Hausarbeit beträgt sechs Wochen. Der Umfang einer Hausarbeit be-
trägt maximal 5000 Wörter (ohne Inhalts- und Quellenverzeichnis). Bei 
einer in Gruppenarbeit erbrachten Hausarbeit muss der Beitrag des/der 
einzelnen Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin deutlich erkennbar 
und bewertbar sein. 
 
Essays sind Abhandlungen zu wissenschaftlichen Fragestellungen im 
Umfang von ca. 3500 Wörter (ohne Inhalts- und Quellenverzeichnis). Sie 
sind bis spätestens acht Wochen nach Abschluss der Lehrveranstaltung 
einzureichen. Im Modul  „Social Transformations in Europe“ (06-008-
ES-0203) werden die Essays als Gruppenarbeit mit Einzelleistung er-
bracht. Bei Gruppenarbeiten muss der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag des/der einzelnen Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin 
auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen ob-
jektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 
unterscheidbar und bewertbar sein.  
Der Praktikumsbericht stellt eine wissenschaftliche Reflexion über den 
Zusammenhang der Tätigkeiten und Erfahrungen im Rahmen des absol-
vierten Forschungspraktikums mit den Zielen des Studienganges dar. Der 
Praktikumsbericht hat einen Umfang von bis zu 2500 Wörter. Der Bericht 
ist spätestens 6 Wochen nach Abschluss des Forschungspraktikums ein-
zureichen. 
 
Das Exposé stellt das Forschungsproblem, den Forschungsstand und ei-
nen möglichen Methodendesign für eine konkrete Fragestellung im Um-
fang von ca. 3500 Wörter (ohne Inhalts- und Quellenverzeichnis) dar. 
Das Exposé ist in der Vorlesungszeit einzureichen und mündlich im For-
schungskolloquium zu präsentieren. 
 
Das Prüfungsformat Portfolio richtet sich an einem übergeordneten Lern-
ziel aus und gliedert den Lernprozess in eine zielgerichtete Auswahl ei-
nander ergänzender Teilleistungen. Über diese Teilleistungen 
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dokumentieren und reflektieren die Studierenden ihren individuellen 
Lernfortschritt. Vorgesehene Leistungen sind: Präsentation mit schriftli-
cher Zusammenfassung, Buchrezension, Podcast, Reaction paper, 
schriftlicher Test, kurze Essays (2000 bis 2500 Wörter ohne Inhalts- und 
Quellenverzeichnis), Gruppenarbeit, Peer-Reviews. Die konkrete Zu-
sammensetzung des Portfolios wird von den Lehrenden in Abhängigkeit 
vom jeweiligen didaktischen Konzept und den Vermittlungsformen defi-
niert und zu Beginn der Vorlesungszeit bekanntgegeben. Leistungen für 
das Portfolio werden während der gesamten Vorlesungszeit erbracht. Der 
kombinierte Arbeitsaufwand aller Teilleistungen im Portfolio sollte dem 
Arbeitsaufwand einer Hausarbeit entsprechen, bei Teilleistungen in Text-
form umfasst das Portfolio insgesamt maximal ca. 5000 Wörter ohne In-
halts- und Literaturverzeichnis. Die Bearbeitungszeit für die Zusammen-
stellung des Portfolios nach Erbringung aller Leistungen beträgt vier Wo-
chen.  
In folgenden Modulen bilden jeweils drei der aufgeführten Leistungen 
das Portfolio:  
 
Modul: An Introduction to European Studies – Methods, Traditions and 
future challenges to knowledge production about Europe (06-008-ES-
0101) 
Präsentation mit schriftlicher Zusammenfassung, Buchrezension, 
Podcast, Reaction paper, schriftlicher Test, kurzer Essay 
 
Modul: Europeanisation under the global condition – History, Economics 
and Politics (31-008-ES-0102) 
Präsentation mit schriftlicher Zusammenfassung, Buchrezension, 
Podcast, Reaction paper 
 
Modul: Europe and Law (31-008-ES-0103) 
Präsentation mit schriftlicher Zusammenfassung, Buchrezension, 
Podcast, Reaction paper 
 
Modul: European Foreign Policies (31-008-ES-0201) 
Präsentation mit schriftlicher Zusammenfassung, Buchrezension, 
Podcast, Reaction paper 
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Modul: Cultural Representation in Current European Societies (06-008-
ES-0303) 
Gruppenarbeit, Präsentation, Peer-Review 

 
(2)  Für das Portfolio wird eine Gesamtnote vergeben. Dabei werden Teilleis-

tungen des Portfolios gleich gewichtet. Für die Bewertung der weiteren 
Prüfungsleistungen gilt § 9 Abs. 3 entsprechend. 

 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, 
Bildung und Wichtung von Noten 

 
(1) Die Note der Masterprüfung errechnet sich aus dem nach Leistungspunk-

ten gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Modulprüfungen 
und der Masterarbeit. Module, die nicht benotet werden, fließen nicht in 
die Abschlussnote ein. 

 
(2)  Die Ergebnisse der Prüfungsleistungen werden beim Prüfungsamt zu ei-

ner Modulnote zusammengefasst. Die Noten für die einzelnen Prüfungs-
leistungen werden von den jeweiligen Prüfern/Prüferinnen festgesetzt. 
Für die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen gilt § 8 Abs. 2 
Satz 3. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten 
zu verwenden: 

 
1 = sehr gut =  eine hervorragende Leistung 
2 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt 
3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-

derungen entspricht 
4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt 
5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 

den Anforderungen nicht mehr  genügt 
 
(3)  Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne 

Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt werden; die 
Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
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(4)  Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, ergibt sich 

die Modulnote aus dem gemäß der Anlage zur Prüfungsordnung gewich-
teten arithmetischen Mittel der Noten der Prüfungsleistungen. Eine 
Wichtung der einzelnen Prüfungsleistungen erfolgt dabei durch die Bil-
dung von Vielfachen. Einzelne Prüfungsleistungen der Modulprüfung 
sind grundsätzlich untereinander ausgleichbar. Ist die Modulprüfung be-
standen, werden die entsprechenden Leistungspunkte vergeben und beim 
Prüfungsamt mit den Noten erfasst. 

 
(5)  Bei der Bildung der Note der Masterprüfung, der Note der Prüfungsleis-

tung und der Modulnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-
strichen. 

 
Die Modulnote lautet: 
1. bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  = sehr gut 
2. bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  = gut 
3. bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  = befriedigend 
4. bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  = ausreichend 
5. bei einem Durchschnitt über  4,0                              = nicht 

   ausreichend 
 
(6) Im Modul „Europe as a global actor“ (06-008-ES-0402) und im Modul 

Forschungspraktikum (01-008-ES-0350) werden die Prüfungsleistungen 
nicht benotet, sondern mit „bestanden“ und „nicht bestanden“ bewertet. 
Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie den Anforderungen ge-
nügt. Eine Prüfungsleistung ist nicht bestanden, wenn sie wegen erhebli-
cher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
 

§ 13 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, 

wenn der /die Prüfungskandidat/in einen für ihn/sie bindenden Prüfungs-
termin ohne wichtigen Grund versäumt oder wenn er/sie von einer Prü-
fung ohne triftigen Grund zurücktritt. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. Satz 1 
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ist entsprechend anzuwenden, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
oder die Masterarbeit ohne wichtigen Grund nicht innerhalb der vorge-
gebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
Im Falle einer nichtbenoteten Prüfungsleistung wird diese als „nicht be-
standen“ bewertet. 
 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des/der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin kann die Vor-
lage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen 
Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erst-
malige Meldung zur Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die 
Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bear-
beitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit 
des/der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin die Krankheit eines/ei-
ner von ihm/ihr überwiegend allein zu versorgenden Familienangehöri-
gen gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall 
anzurechnen. 

 
(3) Versucht der/die Prüfungskandidat/in, das Ergebnis seiner/ihrer Prü-

fungsleistungen durch Täuschung, durch Verwendung von Quellen ohne 
Nennung, durch Zitate ohne Kennzeichnung oder durch Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungs-
leistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  Im Falle einer nichtbe-
noteten Prüfungsleistung wird diese als mit „nicht bestanden“ bewertet. 
Ein/e Prüfungskandidat/in, der/die den ordnungsgemäßen Ablauf des 
Prüfungstermins stört, kann von dem/der jeweiligen Prüfer/in oder Auf-
sichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. Im Falle einer nichtbenoteten Prüfungsleistung wird diese 
als „nicht bestanden“ bewertet.  

 
(4) In schwerwiegenden Fällen des Abs. 3 kann der Prüfungsausschuss 
 

1. die gesamte Modulprüfung für nicht bestanden oder endgültig nicht 
bestanden erklären, 
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2. den/die Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin von der Erbrin-
gung weiterer Studien- und Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
Dem/Der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 
(5) Belastende Entscheidungen sind dem/der Prüfungskandidaten/Prüfungs-

kandidatin unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
 

§ 14 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die erforderlichen Studienleistun-

gen erbracht, die Modulprüfungen der Masterprüfung bestanden sind und 
die Masterarbeit mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. 

 
(2) Hat der/die Prüfungskandidat/in die Masterprüfung nicht bestanden, wird 

ihm/ihr auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise ein 
Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Studien- und  Prüfungsleistungen 
und deren Noten enthält und erkennen lässt, dass das Masterstudium nicht 
abgeschlossen ist.  

 
(3) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote „ausreichend“ 

(4,0) oder besser ist. Eine nicht benotete Modulprüfung ist bestanden, 
wenn die Prüfungsleistungen mit „bestanden“ bewertet wurden. 

 
(4) Abweichend von § 12 Abs. 4 müssen in der Anlage zur Prüfungsordnung 

besonders gekennzeichnete Prüfungsleistungen mit „ausreichend“ (4,0) 
oder besser oder im Falle einer nicht benoteten Prüfungsleistung mit „be-
standen“ bewertet worden sein. Diese Prüfungsleistungen können bei ei-
ner Bewertung mit schlechter als „ausreichend“ (4,0) selbst nicht ausge-
glichen werden, sind aber zum Ausgleich anderer Prüfungsleistungen der 
Modulprüfung zu berücksichtigen. 

 
(5) Eine Prüfungsleistung, die nicht mit „ausreichend“ (4,0) oder besser be-

wertet oder im Falle einer nicht benoteten Prüfungsleistung mit 
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„bestanden“ wurde, schließt die Fortsetzung der Modulprüfung nicht aus. 
 
(6) Hat der/die Prüfungskandidat/in eine Modulprüfung nicht bestanden oder 

wurde die Masterarbeit schlechter als mit „ausreichend“ (4,0) bewertet, 
wird dem/der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin dies schriftlich 
bekannt gegeben. Des Weiteren erhält er/sie Auskunft darüber, ob und 
ggf. in welchem Umfang und in welcher Frist die Prüfungsleistung oder 
die Masterarbeit wiederholt werden können. 

 
 

§ 15 
Wiederholung der Modulprüfungen 

 
(1) Die Wiederholung der gesamten Masterprüfung i. S. v. § 3 Abs. 1 ist 

nicht möglich. Ist eine Modulprüfung eines Pflichtmoduls endgültig nicht 
bestanden, ist auch die Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Ist eine 
Modulprüfung in einem Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, ist 
auch die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, soweit nicht das Mo-
dul nach Absatz 3 ersetzt wird.  

 
(2) Im Falle des Nichtbestehens einer Modulprüfung dürfen nur mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertete Prüfungsleistungen wiederholt werden. Im 
Falle des § 13 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Var. 1 sind alle Prüfungsleistungen der 
Modulprüfung zu wiederholen. § 4 Abs. 2 bleibt unberührt. 

 
(3) Ist die Modulprüfung in einem Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestan-

den, kann dies durch das Bestehen eines anderen belegbaren Wahlpflicht-
moduls ersetzt werden. 

 
 

§ 16 
Anrechnung von Studienzeiten,  

Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule er-

bracht worden sind, werden vom zuständigen Prüfungsausschuss auf An-
trag anerkannt, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hin-
sichtlich der erworbenen Kompetenzen. Die Studierenden haben die 
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dafür erforderlichen Unterlagen vorzulegen. In Fällen der Anrechnung 
nach Satz 1 sind die entsprechenden Studienzeiten anzurechnen. 
 

(2) Für Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich an-
erkannten Fernstudien und anderen Bildungseinrichtungen gilt Absatz 1 
entsprechend. 

 
(3) Außerhalb des Studiums erworbene Qualifikationen werden angerechnet, 

soweit diese Teilen des Studiums nach Inhalt und Anforderung entspre-
chen und diese damit ersetzen können. 

 
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – 

soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die 
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren No-
tensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kenn-
zeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

 
(5) Die Nichtanrechnung ist vom zuständigen Prüfungsausschuss schriftlich 

zu begründen. 
 
 

§ 17 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Der Prüfungsausschuss wird an der Fakultät für Sozialwissenschaften 

und Philosophie gebildet.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem/der Vorsitzenden, dessen Stell-

vertreter und bis zu 5 weiteren Mitgliedern. Bis zu 4 vier weitere Mitglie-
der werden aus der Gruppe der hauptamtlichen Hochschullehrer/innen, 
bis zu 2 zwei Mitglieder aus der Gruppe der wissenschaftlichen akademi-
schen Mitarbeiter/innen und ein Mitglied aus der Gruppe der Studieren-
den vom Fakultätsrat bestellt. Die Bestellung der des studentischen Mit-
glieder Mitglieds des Prüfungsausschusses erfolgt im Einvernehmen mit 
den Studierendenvertretern im Fakultätsrat und in Fachschaftsräten, so-
fern kein Fachschaftsrat zuständig ist, mit dem StudentInnenrat. Des 
Weiteren ist für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses aus seiner 
Gruppe ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Mitglieder des 
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Prüfungsausschusses wählen den/die Vorsitzende/n und eine/n Stellver-
treter/in aus dem Kreis der Hochschullehrer/innen. Die Hochschulleh-
rer/innen verfügen über die Mehrheit der Stimmen. Die Amtszeit der 
Hochschullehrer/innen und der Mitarbeiter/innen beträgt 3 drei Jahre, die 
der/des Studierenden ein Jahr. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
wählen den/die Vorsitzende/n und eine/n Stellvertreter/in aus dem Kreis 
der Hochschullehrer/innen. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prü-
fungsordnungen eingehalten werden und gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungs- und Studienordnung. Der Prüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und die Mehr-
heit der Mitglieder anwesend ist. Der Prüfungsausschuss beschließt mit 
der Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Das studentische Mitglied 
wirkt bei der Festlegung von Prüfungsaufgaben nicht mit. 

 
(4) Der/Die Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses 

vor und führt sie aus. Er/Sie berichtet dem Fakultätsrat über die Tätigkeit 
des Prüfungsausschusses, insbesondere über die Entwicklung der Studi-
enzeiten und die Verteilung der Noten. Der Prüfungsausschuss kann 
Teile seiner Kompetenzen seinem/seiner Vorsitzenden übertragen, dies 
gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche.  

 
(5) Für Prüfungen in den fachübergreifenden Modulen werden die erforder-

lichen Entscheidungen im Einvernehmen mit dem für das Fach zuständi-
gen Prüfungsausschuss getroffen.  

 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 

von Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dies ist dem/der Prüfer/in spätes-
tens 14 Tage vor der Prüfung anzuzeigen. 

 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwie-

genheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 
den/die Vorsitzende/n zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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§ 18 
Prüfer/innen und Beisitzer/innen 

 
(1) Zu Prüfern/Prüferinnen werden nur Professoren/Professorinnen und an-

dere prüfungsberechtigte Personen bestellt, denen die Lehrbefugnis in 
den Fachgebieten verliehen worden ist, auf die sich die Prüfungsleistun-
gen beziehen oder denen die selbstständige Wahrnehmung von Aufgaben 
in der Lehre übertragen worden ist. Soweit dies nach dem Gegenstand 
der Prüfung sachgerecht ist, kann zum/zur Prüfer/in auch bestellt werden, 
wer die Befugnis zur selbstständigen Lehre nur für ein Teilgebiet eines 
Prüfungsfaches besitzt. In besonderen Ausnahmefällen können auch 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und 
Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern/Prüferinnen bestellt werden, 
sofern dies nach der Eigenart der Hochschulprüfung sachgerecht ist. Prü-
fer/innen und Beisitzer/innen müssen mindestens über die durch die Prü-
fung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen. 

 
(2) Die Namen der Prüfer/innen werden dem/der Prüfungskandidaten/ Prü-

fungskandidatin mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin be-
kannt gegeben. Begründete Abweichungen sind möglich und bedürfen 
der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. 

 
(3) Für die Prüfer/innen und Beisitzer/innen gilt § 17 Abs. 7 entsprechend. 
 
 

§ 19 
Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der/die Prüfungskandidat/in in der 

Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Feld 
der European Studies selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten. Erwartet wird die Auseinandersetzung mit dem einschlägigen 
Forschungsstand; in ihrem Verlauf muss deutlich werden, was den eige-
nen Ansatz auszeichnet und warum er gewählt wurde. 

 
(2) Die Masterarbeit wird von einem/einer Professor/in oder einer anderen 

prüfungsberechtigten Person betreut, soweit diese an der Universität 
Leipzig in einem für den Masterstudiengang European Studies relevanten 
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Bereich tätig ist. 
 
(3) Die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt im Arbeitsumfang von 20 LP 

studienbegleitend in der Regel im dritten und vierten Semester. Die Be-
arbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 23 Wochen. Die Bearbeitungszeit 
kann auf Antrag der/des Studierenden aus Gründen, die er/sie nicht zu 
vertreten hat, vom Prüfungsausschuss auf der Grundlage einer Stellung-
nahme des/der Betreuers/Betreuerin in der Regel bis zu 6 sechs Wochen 
verlängert werden. 

 
(4) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag des/der Prü-

fungskandidaten/Prüfungskandidatin über den Prüfungsausschuss spätes-
tens im dritten Semester zum Ende der Vorlesungszeit. Thema und Zeit-
punkt sind aktenkundig zu machen. Der/Die Prüfungskandidat/in kann 
Themenwünsche äußern. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
von zwei Wochen nach Ausgabe zurückgegeben werden. Die Abgabefrist 
kann bei Vorliegen spezifischer Probleme bei der Recherche für die Mas-
terarbeit, die nicht im Verschulden des/ der Studierenden liegen, auf An-
trag beim Prüfungsausschuss einmalig um sechs Wochen verlängert wer-
den. 

 
(5) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht wer-

den, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des/der einzel-
nen Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und be-
wertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

 
(6) Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Mit der Arbeit hat 

der/die  Prüfungskandidat/in zu versichern, dass er/sie seine/ihre Arbeit 
– bei einer Gruppenarbeit seinen/ihren entsprechend gekennzeichneten 
Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 
(7) Die Masterarbeit ist zweifach in gedruckter Form und in einer elektroni-

schen Form einzureichen. 
 
(8) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern/Prüferinnen selbstständig zu 
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bewerten. Darunter soll der/die Betreuer/in der Masterarbeit sein. 
 
(9) Die Endnote der Masterarbeit ergibt sich wie folgt. Wenn die Noten der 

beiden Gutachten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind und nicht mehr als 
2,0 auseinander liegen, berechnet sich die Endnote als der Durchschnitt 
der beiden Noten. Wenn beide Noten „nicht ausreichend“ (5,0) sind, ist 
die Arbeit nicht bestanden. Wenn eine der beiden Noten „nicht ausrei-
chend“ (5,0) ist oder wenn die Noten der beiden Gutachten mehr als 2,0 
auseinander liegen, bestellt der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
eine/n dritte/n Gutachter/in. Die Endnote errechnet sich dann als Durch-
schnitt der beiden besseren Noten, falls sie „ausreichend“ (4,0) oder bes-
ser sind. Sind zwei der drei Noten „nicht ausreichend“ (5,0), ist die End-
note „nicht ausreichend“ (5,0). 

 
(10) Wenn die Bewertung Masterarbeit schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, 

kann sie innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Die Frist be-
ginnt mit der Bekanntgabe des Ergebnisses. Eine zweite Wiederholungs-
prüfung ist nur auf Antrag zum nächstmöglichen Prüfungstermin mög-
lich. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit in der in Absatz 4 ge-
nannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der/die Prüfungskandidat/in 
zuvor von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 
(11) Das Bewertungsverfahren der Masterarbeit soll eine Dauer von sechs 

Wochen nicht überschreiten. 
 
 

§ 20 
Zeugnis und Masterurkunde 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der/die Prüfungskandidat/in 

jeweils unverzüglich, möglichst innerhalb von 4 Wochen, ein Zeugnis in 
deutscher und englischer Sprache. Dem Zeugnis beigefügt wird die Da-
tenabschrift (Transcript of Records) mit den vergebenen Noten (deutsche 
Noten und gegebenenfalls die an den Partneruniversitäten erteilten Noten 
und ECTS-Noten) und Leistungspunkten zu den Modulen des Masterstu-
diums sowie die Gesamtnote. 

 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungs-
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leistung erbracht worden ist sowie das Datum der Ausstellung des Zeug-
nisses. Weiterhin enthält das Zeugnis den Namen, das Geburtsdatum und 
den Geburtsort des Studierenden, das Thema und die Note der Masterar-
beit sowie die Gesamtnote der Prüfung. Das Zeugnis ist in Übereinstim-
mung mit dem Corporate Design der Universität Leipzig und in Überein-
stimmung mit den Anforderungen an die gemeinsame Gradverleihung im 
Rahmen der Arqus Allianz gestaltet. 

 
(3) Die Universität Leipzig stellt ein gemeinsames Diploma Supplement 

(DS) entsprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäi-
scher Union/Europarat/UNESCO aus. 
 

(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der/die Prüfungs-
kandidat/in die Masterurkunde in deutscher und englischer Sprache mit 
dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades 
beurkundet. Die Masterurkunde wird von dem/der Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses und  dem/der Dekan/in der Fakultät für Sozialwissen-
schaften und Philosophie unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät 
für Sozialwissenschaften und Philosophie versehen.  

 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

 
(1)  Hat der/die Prüfungskandidat/in bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 

wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so 
kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend § 13 Abs. 3 berichtigt 
werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung und die Masterprüfung 
für nicht bestanden erklärt werden. 

 
(2)  Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht 

erfüllt, ohne dass der/die Prüfungskandidat/in hierüber täuschen wollte, 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprüfung geheilt. Hat 
der/die Prüfungskandidat/in vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er/sie 
die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die Modulprüfung und die 
Masterprüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
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(3) Dem/Der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 
(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Masterarbeit entsprechend. 
 
(5)  Ein unrichtiges Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu 

erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Masterurkunde, die 
Datenabschrift und das Diploma Supplement einzuziehen. Entscheidun-
gen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 sind nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 

 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem/der 
Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin auf formlosen Antrag in angemesse-
ner Frist Einsicht in seine/ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf be-
zogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 

§ 23 
Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses 

 
Der Prüfungsausschuss ist für alle nach dieser Ordnung zu erfüllenden Aufga-
ben zuständig soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  
Der Prüfungsausschuss ist insbesondere zuständig für Entscheidungen 
 
1. über die Ablehnung der Zulassung zu den Modulprüfungen und zur Mas-

terarbeit (§ 5), 
2. über die Gewährleistung von Nachteilsausgleichen (§ 7a), 
3. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (§ 13), 
4. über das Bestehen und Nichtbestehen (§ 14), 
5. über die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungs- und 

Studienleistungen einschließlich der Begründung einer Nichtanrechnung 
(§ 16), 

6. über die Bestellung der Prüfer/innen und Beisitzer/innen (§ 18) und die 
Berechtigung zur Ausgabe der Masterarbeit (§ 19), 
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7. über die Ungültigkeit der Masterprüfung (§ 21) und 
8. über Widersprüche im Prüfungsverfahren (§ 24). 
 
 

§ 24 
Widerspruchsrecht 

 
(1) Belastende Entscheidungen sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 

versehen. 
 
(2) Gegen belastende Entscheidungen kann der/die Prüfungskandidat/in in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Fakultät für Sozi-
alwissenschaften und Philosophie einzulegen. 

 
(3) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss innerhalb einer 

Frist von drei Monaten. 
 
 

II. Spezifische Bestimmungen 
 

§ 25 
Studienumfang 

 
(1) Der Gesamtumfang des studentischen Arbeitsaufwandes (Workload) für 

den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums European Studies be-
trägt 120 Leistungspunkte (LP). Hierzu zählen neben dem Präsenzstu-
dium auch das Selbststudium und der Prüfungsaufwand. Ein Leistungs-
punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstun-
den.  

 
(2) In jedem Studienjahr werden in der Regel 60 LP erworben, die auf be-

standene Modulprüfungen vergeben werden.  
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§ 26 
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus Prüfungen zu den in der Anlage aufge-

zählten Modulen und der Masterarbeit. 
 
(2) Das Masterstudium hat einen Umfang von 120 LP, davon entfallen 20 LP 

auf die Masterarbeit. 
 
(3) Die Module  

- Introduction to European Studies – Traditions and Future Challenges 
to Knowledge Production about Europe (06-008-ES-0101) 

- Europeanisation under the Global Condition – History, Economics and 
Politics (31-008-ES-0102)  

- Europe and Law (31-008-ES-0103) 
- European Foreign Policies (31-008-ES-0201) 
- Regions in Europe (06-008-ES-0202) 
- Social Transformations in Europe (06-008-ES-0203) 
- Europe and Development – Developmental Policies (31-008-ES-0301) 
- Global Challenges and European Answers (06-008-ES-0302) 
- Europe as a global actor (06-008-ES-0402) 

  
sind Pflichtmodule.  

 
 Die Module  

- Religionen in den Europäischen Gegenwartsgesellschaften (01-008-
ES-0360) 

- Forschungspraktikum (06-008-ES-0350) 
- Europäische Kulturgeschichte der Juden (30-008-ES-0330) 

 
 sind zu absolvieren, soweit nicht während des Turnus dieser Module die 

entsprechenden Leistungspunkte im Ausland erlangt werden.  
 
 
  

30/46



§ 27 
Mastergrad 

 
Nach Bestehen der Masterprüfung verleiht die Fakultät den akademischen 
Grad eines „Master of Arts“ (abgekürzt M.A.). 
 
 

§ 28 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. Sie wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Leipzig veröffentlicht. 
Sie gilt für alle ab dem 1. Oktober 2023 in den Masterstudiengang Euro-
pean Studies immatrikulierten Studierenden.  

 
(2) Diese Prüfungsordnung wurde vom Fakultätsrat der Fakultät für Sozial-

wissenschaften und Philosophie am 25. Oktober 2022 beschlossen. Sie 
wurde am 6. April 2023 durch das Rektorat genehmigt. 

 
(3) Soweit Studierende vor dem Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung eine 

von ihr betroffene Modulprüfung nicht bestanden haben, ist diese nach 
den Regelungen der Prüfungsordnung in der bei Anmeldung zur Mo-
dulprüfung gültigen Fassung zu wiederholen. 

 
 
Leipzig, den 29. September 2023 
 
 
 
 
Professor Dr. Eva Inés Obergfell 
Rektorin  
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Anlage zur Prüfungsordnung des Studienganges 
Master of Arts European Studies (ab WS 2023/24)

Modul/zugehörige
Lehrveranstaltungen

mit Gegenstand und Art

Prüfungsleistung

Art/Dauer

Prüfungsvorleistungen

(Umfang der LV)

An Introduction to European 
Studies - Methods, Traditions and 
Future Challenges to Knowledge 
Production about Europe

Portfolio P 1006-008-ES-0101 1. 11

Vorlesung mit seminaristischem Anteil "Introduction to 
European Studies" (2SWS) 
Seminar "Approaches to the Study of Europeanization" 
(2SWS) 

Europeanisation under the Global 
Condition - History, Economics and 
Politics

Portfolio P 1031-008-ES-0102 1. 11

Vorlesung mit seminaristischem Anteil "Introduction to 
Europeanisation under the global condition" (2SWS) 
Seminar "Multiple perspectives on Europeanization" 
(2SWS) 

Europe and Law
Portfolio P 1031-008-ES-0103 1. 11

Vorlesung mit seminaristischem Anteil "European Law" 
(2SWS) 
Seminar "Europe and International Law" (2SWS) 

European Foreign Policies
Portfolio P 1031-008-ES-0201 2. 11

Vorlesung mit seminaristischem Anteil "European 
Foreign Policies" (2SWS) 
Seminar "European Foreign Policies" (2SWS) 

Wahlpflichtplatzhalter (Module im 
Umfang von 40 LP aus 01-008-ES-
0360, 06-008-ES-0202, -0203, -0302, -
0303, -0350 und 30-008-ES-0330)

P 402./3. 1

Europe and Development - 
Developmental Policies

Essay (Bearbeitungsdauer 
von 4 Wochen) 

P 1031-008-ES-0301 3. 11

Kolloquium "Europe and Development - Developmental 
Policies" (2SWS) 
Seminar "Europe and Development" (2SWS) 

Europeanization and Globalization
Essay (Bearbeitungsdauer 
von 4 Wochen) 

P 506-008-ES-0401 4. 11

Seminar "Europeanization and Globalisation" (2SWS) 
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Europe as a Global Actor
Exposé mit Präsentation 
(4 Wochen) 

P 506-008-ES-0402 4. 11

Kolloquium "Europe as a global actor" (2SWS) 
Masterarbeit
Summe: 120

20
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Wahlpflichtmodule Master of Arts European Studies (ab WS 2023/24)

Modul/zugehörige
Lehrveranstaltungen

mit Gegenstand und Art

Prüfungsleistung

Art/Dauer

Prüfungsvorleistungen

(Umfang der LV)

Regions in Europe
Essay (Bearbeitungsdauer 
von 4 Wochen) 

WP 1006-008-ES-0202 2. 11

Seminar "Regions in Europe 1" (2SWS) 
Seminar "Regions in Europe 2" (2SWS) 

Social Transformations in Europe
Essay als Gruppenarbeit 
(Bearbeitungsdauer 4 
Wochen) 

WP 1006-008-ES-0203 2. 11

Seminar "Belonging in a Transnational World: Cultural 
Sociology and Methodological Approaches" (2SWS) 
Seminar "Social Transformations in Europe" (2SWS) 

Global Challenges and European 
Answers - Global Conflict 
Management

Essay (Bearbeitungsdauer 
von 4 Wochen) 

WP 1006-008-ES-0302 3. 11

Seminar "Global Crises and European Answers" (2SWS) 
Übung "Sociologies of Globalization: Power, Space and 
Health" (2SWS) 

Cultural Representation in Current 
European Societies

Portfolio WP 1006-008-ES-0303 3. 11

Seminar "Transnational European Cultures" (2SWS) 
Übung "Populism in Europe" (2SWS) 

Europäische Kulturgeschichte der 
Juden

Referat und Hausarbeit WP 1030-008-ES-0330 3. 11

Seminar "Geschichte der Juden in der Neuzeit I" 
(2SWS) 
Seminar "Geschichte der Juden in der Neuzeit II" 
(2SWS) 
Kolloquium "Forschungskolloquium des Simon-Dubnow-
Instituts" (1SWS) 

Forschungspraktikum
Praktikumsbericht WP 1006-008-ES-0350 3. 11

Praktikum "Research Internship" (13,3SWS) 

Religionen in den europäischen 
Gegenwartsgesellschaften

Mündliche Prüfung 20 Min.WP 1001-008-ES-0360 3. 11

Vorlesung "Religion in modernen Gesellschaften" 
(2SWS) 
Vorlesung "Politik und Religion" (2SWS) 
Seminar "Religion in (Ost)Europa" (2SWS) 
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